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sicherter war nach Absolvierung einer Lehrzeit als Zeichner in einer
Maschinenbauwerkstätte, und nachdem er das Technikum mit dem Diplom als

Maschinentechniker verlassen hatte, in einen Zentralheizungsbetrieb eingetreten,

um sich dort für das Zentralheizungsfach auszubilden. Nach kurzer Zeit ver-1

unfallte er. Die Anstalt stellte bei der Festsetzung des Jahresverdienstes auf

den Lohn ab, den er zur Zeit des Unfalles verdient hatte, indem sie von der

Auffassung ausging, der Versicherte sei damals bereits ein voll leistungsfähiger
Arbeiter gewesen, während dieser den Standpunkt vertrat, er habe sich noch

in der Ausbildungszeit befunden und zur Zeit des Unfalles noch nicht den

Lohn eines voll Leistungsfähigen verdient. Es müsse daher auf den — wesentlich

höhern — Lohn abgestellt werden, den er als ausgebildeter Arbeiter im
Spezialfach eines Zentralheizungstechnikers verdient hätte. Das Eidgenössische

Versicherungsgericht bestätigt in seinem Urteil vorerst die Praxis, dass als

Lohn eines voll Leistungsfähigen der Lohn des frisch ausgelernten Arbeiters

zu gelten habe und führte im weitern aus: Was sodann den Fall anbetreffe,

wo ein Versicherter, der eine Lehrzeit hinter sich hat, nochmals in eine Lehre

oder einen Ausbildungskurs trete, um sich in einem bereits erlernten Beruf

zu vervoUkommnen oder zu spezialisieren, so könne Art. 78, Abs. 4, des

Gesetzes nicht zur Anwendung kommen, da dieser Artikel, soweit er sich auf die

noch in der Ausbildung begriffenen Personen beziehe, unter Ausbildung nur
die primäre Ausbildung verstehe und daher die weitere, zusätzliche

Ausbildung, zum Zwecke des Aufrückens in eine höhere Berufskategorie, der

Spezialisierung auf einem Berufszweig, oder einer sonstigen Verbesserung der
beruflichen SteUung, die Anwendung desselben nicht zu begründen vermöge.

In einem andern Urteil erklärte das Eidgenössische Versicherungsgericht,
dass Zulagen für auswärtige Verpflegung nicht zum Jahresverdienst

hinzuzurechnen seien, da es sich dabei nicht um Nebenbezüge im Sinne
des Gesetzes handle. Zehrgelder haben keinen Entlöhnungscharakter, weil sie

zur Deckung der Mehrauslagen für Auswärtsverpflegung bestimmt sind, dies

auch dann, wenn die Zulage in Form eines festen Ansatzes gewährt wird, der

demjenigen Bezüger, der sich einschränkt, gewisse Einsparungen erlaubt.

Buchbesprechungen.
Eugen Steinemann. Grundfragen der Wirtschaft. Verlag «Der neue

Bund», Zürich. 107 Seiten.
Es gibt eine Menge Lehrbücher der Wirtschaftswissenschaft, aber nur sehr

wenige Einführungen für Laien. Die Schrift von Steinemann will diese Lücke
ausfüUen. Sie behandelt gut verständUch die Grundbegriffe und
Grundprobleme der Wirtschaft, ausgehend von einer sozialistischen Grundauffassung.
Sie ging hervor aus einem Einführungskurs des Escherbundes. Nach jedem
Abschnitt werden Aufgaben gesteUt, deren Lösungen im Anhang beigefügt sind.
Die Schrift eignet sich sehr gut als Leitfaden für Kurse, aber auch für den
Selbstunterricht. W.

Paul Schmid-Ammann. Die landwirtschaftliche Dienstbotenfrage im Kanton

Schaffhausen.
Der frühere Bauernsekretär für den Kanton Schaffhausen gibt in dieser

sehr gründlichen und sachkundigen Arbeit eine Beschreibung der schaff-
hauserischen Landwirtschaft. Er untersucht sodann die Lage der Dienstboten,
prüft die Ursachen des Dienstbotenmangels und macht eine Reihe praktischer
Vorschläge zur Lösung des landwirtschaftlichen Dienstbotenproblems. Er
beweist dabei grosses soziales Verständnis für die Dienstboten sowie auch für
die Bauern. Die Untersuchung ist nicht nur für landwirtschaftliche, sondern
auch für Arbeiterkreise sehr aufschlussreich. W.
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